
Was tun wenn´s brennt?
Der Ermittlungsausschuss (EA)

Meist gibt es einen EA, dessen Telefonnummer durchgesagt oder per Handzettel verbreitet 
wird. Der EA kümmert sich vor allem um Festgenommene, besorgt für sie AnwältInnen. 
Wenn jemand festgenommen wurde, sollte sie/er sich beim EA melden. Wenn Du ZeugIn 
einer Festnahme wirst, versuch den Namen der/des Festgenommenen zu erfahren. Melde 
die Festnahme dem EA, damit ihr/ihm geholfen werden kann.Menschen, die nach einer 
Festnahme wieder freigelassen werden, sollten sich sofort beim EA zurückmelden und ein 
Gedächtnisprotokoll anfertigen. So ein Gedächtnisprotokoll kann sehr nützlich sein, wenn 
nach einigen Monaten noch ein Verfahren eröffnet wird. (Auch die Polizei hält alles in ihren 
Unterlagen fest!) Auch ZeugInnen von Übergriffen sollten ein Gedächtnisprotokoll anferti-
gen. Beinhalten sollte ein Gedächtnisprotokoll auf jeden Fall: Ort, Zeit und Art (Festnahme, 
Prügelorgie, Wegtragen) des Übergriffs, Namen der/des Betroffenen, ZeugInnen, sowie 
Anzahl, Diensteinheit und Aussehen der Schläger (Oberlippenbart reicht nicht!). Dieses 
Gedächtnisprotokoll ist nur für den EA bestimmt, so es einen gibt, andernfalls erstmal 
sicher aufbewahren. 

Bei Festnahmen
Mache auf Dich aufmerksam („Scheiße“ brüllen kann jede/r am lautesten!), rufe Deinen 
Namen, ggf. den Ort, aus dem Du kommst, damit Deine Festnahme dem EA mitgeteilt wer-
den  kann. Wenn Du merkst, dass kein Entkommen mehr möglich ist, versuche möglichst 
bald die Ruhe wiederzugewinnen  und vor allem: ab diesem Moment sagst Du keinen 
Ton mehr! Nach der Freilassung sofort beim EA melden. Wieder zuhause angekommen, 
schreib Dir so genau wie nur möglich die Umstände Deiner Festnahme auf und alles, an 
das Du Dich sonst in diesem Zusammenhang erinnern kannst, insbesondere mögliche 
ZeugInnen des Vorfalls. Nimm Kontakt auf zum EA, zu einer Prozessgruppe, wenn es sie 
gibt, einer Bunten Hilfe oder zur Roten Hilfe.

Auf der Wache
Gegenüber der Polizei bist Du nur verpfl ichtet, Angaben zu Deiner Person zu machen, das 
sind ausschließlich:

• Name, Vorname, ggf. Geburtsname
• (Melde-)Adresse
• allgem. Berufsbezeichnung (z.B. „Student“, „Angestellte“)
• Geburtsdatum und Ort
• Familienstand (z.B. „ledig“)
• Staatsangehörigkeit

(auch diese Angaben kannst Du natürlich verweigern, nur lieferst Du ihnen damit einen 
billigen Vorwand, Dich zu fotografi eren, Dir Fingerabdrücke abzunehmen und Dich bis zu 
12 Stunden festzuhalten – was sie aber, wenn sie wollen, ohnehin machen können. An-
sonsten ist die Verweigerung der Personalien nur eine Ordnungswidrigkeit und kostet Dich 
ein paar Hunderter Bußgeld). Und das war‘s dann aber auch maximal! Keinen Ton mehr! 
Nichts über Eltern, Schule, Firma, Wetter – einfach: gar nix!

EA: 01578.1756244



Nach der Festnahme hast Du das Recht, zwei Telefonate zu führen. Am Besten rufst du 
den Ermittlungsausschuss, bzw.eine/n Anwältin/Anwalt an. Wenn dir – was häufi g pas-
siert – der Anruf verweigert wird, nerv die PolizistInnen so lange, bis sie Dich telefonieren 
lassen, droh mit einer Anzeige. Minderjährige haben nicht nur das Recht, mit einer/m An-
wältin/Anwalt zu sprechen, sondern zusätzlich mit Angehörigen. Dabei läuft das Telefonat 
zunächst oft über die PolizistInnen, die wissen wollen, ob du tatsächlich einen Rechtsbei-
stand bzw. Angehörige anrufst und erst danach den Hörer an dich weitergeben. Gerade 
gegenüber Minderjährigen benutzen sie das gerne auch als zusätzliche Schikane, um die 
Eltern zu schockieren. Bei Verletzungen solltest du einen Arzt verlangen und von diesem 
ein Attest fordern. Nach der Freilassung suche einen weiteren Arzt deines Vertrauens 
auf und lasse ein zweites Attest anfertigen. Bei beschädigten Sachen schriftliche Bestäti-
gungverlangen. Bei erkennungsdienstlicher Behandlung (Fotos, Fingerabdrücke) Wider-
spruch einlegen und protokollieren lassen. Selbst aber nichts unterschreiben! 

Im Verhör 
Lass Dich nicht einwickeln. Lass Dich weder von Brutalos einschüchtern, noch von ver-
ständnisvollen Onkel-Typen weichlabern. Glaube nicht, die BeamtInnen austricksen zu 
können. Jede Situation ist günstiger, um sich was Schlaues zu überlegen, als die, wenn 
Du auf der Wache sitzt, und alles – wirklich alles – ist auch nach Absprache mit GenossIn-
nen und AnwältIn noch möglich, auch wenn Dir die PolizistInnen erzählen,dass es besser 
für Dich wäre, jetzt sofort Aussagen zu machen: das ist gelogen! Auch keine „harmlosen“ 
Plaudereien, „außerhalb“ des Verhörs, z.B. beim Warten auf dem Flur o. Ä., keine „politi-
schen Diskussionen“ mit den Wachteln: Jedes Wort nach Deiner Festnahme ist eineAus-
sage! Auch wenn Du meinst, Dir werden Sachen vorgeworfen, mit denen Du gar nix zu tun 
hast, möglicher weise auch Sachen, die Du nie tun würdest – halte bitte trotzdem die Klap-
pe. Was Dich entlastet, kann jemand anderen belasten, hat von zwei Verdächtigen eine/r 
ein Alibi, bleibt eine/r übrig. Auch Informationen darüber, was Du nicht getan hast, helfen 
dem Staatsschutz, ein Gesamtbild gegen Dich und andere zu konstruieren. Es ist jedoch 
nicht nur ein Gebot der Solidarität gegenüber anderen und der Vernunft im Hinblick auf ein 
mögliches eigenes künftiges Strafverfahren, sondern darüber hinaus auch schlichtweg am 
einfachsten, am (relativ) „bequemsten“, am (relativ) „schmerzlosesten“ für Dich in dieser 
Situation, total und umfassend gar nix zu sagen und von vorneherein den VernehmerInnen 
klar zu machen, dass Du umfassend die Aussage verweigerst. 

Freilassen müssen sie Dich…
…bei Festnahmen zur Identitätsfeststellung:nachdem Du Deine Personalien angegeben 
hast und wenn Du einen Ausweis dabei hast eigentlich sofort; um zu überprüfen, ob Deine 
Angaben auch stimmen, können sie Dich jedoch bis zu 12 Stunden festhalten.
…bei Festnahmen als Tatverdächtiger: spätestens um 24:00 Uhr des auf die Festnahme 
folgenden Tages (also nach maximal 48 Stunden), es sei denn, sie führen Dich einem/einer 
Richterin/Richter vor und dieser verhängt entweder Untersuchungshaft (nur bei schweren 
Straftaten und Flucht- oder Verdunklungsgefahr – bis zu 6 Monaten, aber auch länger) 
oder ordnet ein „Schnellverfahren“ an.

EA: 01578.1756244
Kontakt: Rote Hilfe OG Bochum/Dortmund
c/o Soziales Zentrum Bochum, Josephstr. 2, 44791 Bochum
bochum-dortmund@rote-hilfe.de | www.rote-hilfe.de


